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51 / 2022 Rundschreiben 
  
Ergeht per E-Mail an: 
 alle Präsidenten und Vizepräsidenten der Landesärztekammern 
 alle Mitglieder der ÖÄK-Vollversammlung 
 alle Landesärztekammern 
 den Obmann und die Stellvertreter der Bundeskurie angestellte Ärzte 
 den Obmann und die Stellvertreter der Bundeskurie niedergelassene Ärzte 
 den Obmann der Bundessektion Ärzte für Allgemeinmedizin und approbierte Ärzte 
 den geschäftsführenden Obmann der Bundessektion Fachärzte sowie die drei Bundessprecher 
 die Vorsitzenden der Ausbildungskommission und des Bildungsausschusses 
 den Obmann der Bundessektion Turnusärzte 
 die Geschäftsführer von Akademie, ÖQMed und Verlag 

 

 

Wien, 14.03.2022 

Dr.JA/mg 

 
 
Betrifft: Kundmachung „Vorübergehende Nichtanwendung des COVID-19-

Impfpflichtgesetzes und der COVID-19-Impfpflichtverordnung“ 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir dürfen Sie über die am 11.03.2022 mit BGBl II 103/2022 erfolgte Kundmachung der 
Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
betreffend die vorübergehende Nichtanwendung des COVID-19-Impfpflichtgesetzes und der 
COVID-19-Impfpflichtverordnung informieren, die mit 12. März 2022 in Kraft getreten ist. 
 
Dies bedeutet, dass die Anfang Februar in Kraft getretene Impfpflicht gegen COVID-19 und 
etwaige Strafen vorübergehend - vorerst bis Ende Mai 2022 - ausgesetzt sind. 
 
Wir dürfen in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Regelungen betreffend die 
Ausnahmen von der Impfpflicht, für welche Amts-, Epidemieärzte bzw fachlich geeignete 
Ambulanzen gemäß COVID-19-ImpfpflichtVO zuständig sind, weiterhin anwendbar bleiben.  
 
In der Anlage erhalten Sie das o.g. Bundesgesetzblatt zu Ihrer Information. 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
a.o. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres 
Präsident 
 
Anlage 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2022 Ausgegeben am 11. März 2022 Teil II 

103. Verordnung: Vorübergehende Nichtanwendung des COVID-19-Impfpflichtgesetzes und 

der COVID-19-Impfpflichtverordnung 

103. Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz betreffend die vorübergehende Nichtanwendung des COVID-19-
Impfpflichtgesetzes und der COVID-19-Impfpflichtverordnung 

Auf Grund des § 19 Abs. 2 des COVID-19-Impfpflichtgesetzes (COVID-19-IG), BGBl. I 
Nr. 4/2022, wird im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrats verordnet: 

§ 1. Die §§ 1, 4, 10 und 11 des COVID-19-Impfpflichtgesetzes (COVID-19-IG), BGBl. I 
Nr. 4/2022, in der jeweils geltenden Fassung, sind nicht auf Sachverhalte anzuwenden, die sich nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung ereignen. 

§ 2. Die §§ 1 und 4 der COVID-19-Impfpflichtverordnung (COVID-19-IV), BGBl. II Nr. 52/2022, 
sind nicht auf Sachverhalte anzuwenden, die sich nach Inkrafttreten dieser Verordnung ereignen. 

§ 3. Diese Verordnung tritt mit 12. März 2022 in Kraft und tritt mit Ablauf des 31. Mai 2022 außer 
Kraft. 

Rauch 
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